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Bebauungsplan Nr. 77 "Parksiedlung zwischen Christl-Cranz-Straße,  
Sepp-Manger-Straße und Fritz-Walter-Straße"; Würdigung der Stellungnahme 
Landesamt für Denkmalpflege 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Landesamt für Denkmalpflege vom 25.04.2023 
 









 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und die gegebenen Hinweise werden 
beachtet. Durch die Bauleitplanung sind keine weiteren Bodeneingriffe geplant und unter den 
bereits bestehenden Gebäuden dürften entsprechende Strukturen bereits verloren gegangen 
sein. 
 
Die beiden genannten Bodendenkmäler, die sich in der Nähe zum Planungsgebiet befinden, 
werden aber in die Begründung aufgenommen. Ebenso die Information, dass im Umfeld 



dieser Denkmäler weitere Bodendenkmäler vermutet werden. 
 
Der bestehende Planhinweis wird gestrichen und ersetzt durch Übernahme der in der 
Stellungnahme genannten Textvorgabe: 
„Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs 1 BayDSchG notwendig, die in einem 
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Behörde zu beantragen ist.“ 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Stellungnahme zur Kenntnis und beschließt die Würdigung 
entsprechend dem Sachvortrag. Die Bauleitplanung wird entsprechend dem Sachvortrag um 
den Hinweis zur Erlaubnispflicht von Bodeneingriffen sowie die in der Stellungnahme 
genannten Informationen in der Begründung ergänzt. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 


